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LK Leistungsart Ausbil-
dungs-

zuschlag  

1 Erweiterte kleine Körperpflege  0,55 €  
2 Kleine Körperpflege  0,37 €  
3a Erweiterte große Köperpflege ohne Baden  0,83 €  
3b Erweiterte große Köperpflege mit Baden  1,10 €  
4 Große Körperpflege  0,73 €  
5 Lagern/ Betten  0,18 €  
6 Hilfe bei der Nahrungsaufnahme  0,46 €  
7a Darm- und Blasenentleerung  0,15 €  
7b Darm- und Blasenentleerung mit zusätzlicher  

Intimpflege 
 0,37 €  

8a Hilfestellung beim Verlassen der Wohnung  0,13 €  
8b Hilfe beim Wiederaufsuchen der Wohnung  0,13 €  
9 Begleitung außer Haus/ Behördengänge und Arzt-besuche  1,10 €  
10 Beheizen der Wohnung  0,21 €  
11a Reinigung der Wohnung  0,16 €  
11b Reinigung der Wohnung  0,48 €  
11c Reinigung der Wohnung  2,14 €  
12 Wechseln und Waschen der Wäsche und Kleidung  0,85 €  
13 Einkaufen  0,43 €  
14 Zubereitung einer warmen Mahlzeit in der Häuslichkeit des Pflegebedürfti-

gen (nicht bei warmen Essen auf Rädern)  
 0,48 €  

15 Zubereitung einer sonstigen Mahlzeit in der Häuslichkeit des Pflegebedürf-
tigen 

 0,16 €  

16a Erstbesuch (vor Aufnahme der Pflege)  1,25 €  
16b Folgebesuch  0,53 €  
17a Einsatzpauschale   0,12 €  
17b Einsatzpauschale   0,23 €  
19a Versorgung und Betreuung in Wohngemeinschaften von Pflegebedürftigen 

der Pflegegrade 4 und 5 
 4,06 €  

19b Versorgung und Betreuung in Wohngemeinschaften von Pflegebedürftigen 
der Pflegegrade 4 und 5 

 2,03 €  

20 Betreuungsmaßnahmen  0,18 €  
 
Zuschlag Zeitvergütung pro Stunde § 39 SGB XI Verhinderungspflege 1,07 € 
Zuschlag Zeitvergütung pro 5 Minuten § 39 SGB XI Verhinderungspflege 0,09 € 

 


